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Der Bundestag hat am Donnerstag, 23. April 2026, den Gesetzentwurf der
Bundesregierung „zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-
Quote, 21/4083) in der vom Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit geänderten Fassung (21/5530) angenommen. Dafür stimmten die
Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD, dagegen die Oppositionsfraktionen AfD, Bündnis
90/Die Grünen und Die Linke. Mit der Initiative wird die THG-Quote bei Kraftstoffen im
Straßenverkehr bis 2040 schrittweise auf 65 Prozent angehoben. Im Gesetzentwurf der
Bundesregierung war ursprünglich eine Quote von 59 Prozent bis 2040 vorgesehen.

Abgelehnt wurden Entschließungsanträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (21/5533) und Die
Linke (21/5545) zu dem Gesetzentwurf. Beide Entschließungsanträge wurden mit den Stimmen von
Union, AfD und SPD abgelehnt. Die Linke enthielt sich beim Entschließungsantrag der Grünen, die
Grünen enthielten sich beim Entschließungsantrag der Linken. Der Bundestag nahm darüber hinaus
mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen gegen das Votum der Oppositionsfraktionen eine
Entschließung an.

Ausschussfassung des Gesetzentwurfs
Der Umweltausschuss hatte am 22. April Änderungen des Regierungsentwurfs beschlossen. So
wurde unter anderem die Deckelung im Bereich der konventionellen Biokraftstoffe von derzeit 4,4
Prozent angehoben. Sie soll bis 2032 auf 5,8 Prozent steigen. Das sei ein wichtiger Beitrag zur
Marktstabilisierung und schaffe für Landwirtschaft und die heimische Produktion
Planungssicherheit sowie dringend benötigte Absatzmöglichkeiten. Biokraftstoffe seien außerdem
als preiswerte Anrechnungsoptionen sofort verfügbar.

Ladestrom aus Biogas soll ab Januar 2028 auf die THG-Quote anrechenbar sein. Somit können
Biogasanlagen Strom für E-Ladesäulen liefern, was aufgrund der fehlenden Einbeziehung bislang
nicht möglich war. Eine weitere Änderung betrifft die Unterquote für erneuerbare Kraftstoffe nicht
biogenen Ursprungs (RFNBO): Sie steigt bis 2040 schneller als bislang geplant von derzeit 1,25
Prozent an, um Investitionsanreize in diesem Bereich zu setzen. 

Ursprünglicher Regierungsentwurf
Zur Umsetzung der europäischen RED-III-Richtlinie und zur Erreichung der Klimaschutzziele im
Verkehrssektor soll dem Regierungsentwurf zufolge die THG-Quote ambitioniert fortgeschrieben
werden. Im ursprünglichen Entwurf war geplant, die verpflichtende prozentuale Minderung der
Treibhausgasemissionen bei Kraftstoffen bis zum Jahr 2040 fortzuschreiben und schrittweise auf 59
Prozent ansteigen zu lassen. Dies entspräche einem Anteil an erneuerbaren Energien am
Gesamtenergieverbrauch von rund 62 Prozent gemäß der Berechnungsmethode der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie 2023/2413 der EU (RED III).

Zudem wird laut Regierungsentwurf eine allgemeine Quote für erneuerbare Kraftstoffe nicht
biogenen Ursprungs über den Anwendungsbereich der THG-Quote eingeführt. Die Quote für
fortschrittliche Biokraftstoffe wird angehoben – die Doppelanrechnung entfällt. Der zukünftige
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Einsatz erneuerbarer Kraftstoffe ist nur noch dann auf die THG-Quote anrechenbar, wenn Vor-Ort-
Kontrollen durch staatliche Kontrolleure möglich sind. Die Anrechnung von Biokraftstoffen aus
Reststoffen der Palmölproduktion auf die THG-Quote wird beendet. 

Teil des Fit-for-55-Pakets der EU-Kommission
Als Teil des Fit-for-55-Pakets der Europäischen Kommission seien die Vorgaben der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie 2018/2001 der EU (RED II) durch die RED-III-Richtlinie deutlich angehoben
worden, heißt es zur Begründung. Der zu erreichende Mindestanteil an erneuerbaren Energien
beziehe sich nunmehr auf Kraftstoffe in allen Verkehrsbereichen. 

Zudem seien durch die EU-Kommission bestehende Quoten für den Einsatz von fortschrittlichen
Biokraftstoffen aus Abfall- und Reststoffen angehoben sowie zusätzliche Verpflichtungen für den
Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs – zu denen grüner Wasserstoff und
erneuerbare synthetische Kraftstoffe gehören – geschaffen worden, schreibt die Regierung. 

Abgelehnte Entschließungsanträge
Die Grünen hatten in ihrem abgelehnten Entschließungsantrag (21/5533) unter anderem gefordert,
 die Anrechnung von Agrokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermitteln auf die THG-Quote bis 2030
schrittweise und die Anrechnung von Sojaöl und Palmöl-Reststoffen auf die THG-Quote sofort zu
beenden. Die Obergrenze für die Anrechnung von sogenannten “abfallbasierten„ Agrokraftstoffen
(gebrauchtes Speiseöl, tierische Fette und weitere) wollte die Fraktion im Sinne der
Betrugsprävention der realen Verfügbarkeit anpassen und demnach von 1,9 Prozent auf 1,7 Prozent
senken.

Die Linke forderte von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Anpassung der THG-Quote,
der auf Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung ausgerichtet ist, Ladestrom als einzige
Erfüllungsoption der THG-Quote im regulären Straßenverkehr zulässt, elektrisch betriebenen
Schienenverkehr in die THG-Quote einbezieht und damit zum Mittelzuwachs bei der Deutschen
Bahn und den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen führt, “der sich verpflichtend in niedrigere
Ticketpreise übersetzt„.

Entschließung angenommen
Wie es in der Entschließung heißt, hat sich die THG-Quote als eines der erfolgreichsten und
wirksamsten Instrumente der deutschen Klimapolitik im Verkehrssektor erwiesen. Durch die
verbindliche Vorgabe, die Treibhausgasintensität von Kraftstoffen schrittweise zu senken, schaffe sie
klare Investitionssicherheit und setze starke Marktanreize durch viele Erfüllungsoptionen. Dadurch
würden nicht nur erhebliche CO₂-Einsparungen erzielt, sondern auch die heimische Wertschöpfung
gestärkt. Es entstünden Arbeitsplätze in der Bioenergie- und Wasserstoffwirtschaft, die
Abhängigkeit von fossilen Importen sinke und die technologische Entwicklung werde beschleunigt. 

Hervorzuheben sei die Technologieoffenheit der Quote, die etablierte und zukunftsweisende
Lösungen anreize und damit einen realistischen und kosteneffizienten Beitrag zur Erreichung der
Klimaziele leiste. Aufgrund des Vertrauensschutzes für bereits geschlossene Verträge zwischen den
Quotenverpflichteten und deren Geschäftspartnern könnten die entsprechenden Regelungen erst für
das Verpflichtungsjahr 2027 Wirkung entfalten. 
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E5 soll weiterhin verfügbar bleiben
Die Bundesregierung wird aufgefordert, weitere Maßnahmen zur Stärkung der Betrugsprävention
zu prüfen, unter anderem eine Veto-Möglichkeit von Behörden bei der Benennung von Validierern
und Zertifizierern sowie Anpassungen im Strafrecht, um Fehlverhalten von Validierern und
Akkreditierern verfolgen zu können. Auf EU-Ebene solle sie sich dafür einsetzen, dass die
Unionsdatenbank (UDB) zeitnah in Betrieb genommen wird. Die Schutzsortenregelung von E5 in der
10. Bundesimmissionsschutzverordnung solle flexibilisiert werden. Benzin mit fünf Prozent
Bioethanol-Anteil (E5) solle weiterhin verfügbar bleiben, jedoch nicht mehr verpflichtend an jeder
Tankstelle. Dadurch werde der Einsatz von erneuerbaren Kraftstoffen einfacher und die Möglichkeit
geschaffen, weitere CO2-Einsparungen der Bestandsflotte zu realisieren.

Gegenüber der EU-Kommission soll sich die Regierung für eine stärkere Nutzung von Anti-Dumping-
Maßnahmen bei bereits in Nicht-EU-Staaten subventionierten und in die EU exportierten
Biokraftstoffen einsetzen. Durch eine Änderung der 35. Bundesimmissionsschutzverordnung sollen
Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb von der Umweltplakettenpflicht befreit werden. Darüber
hinaus sei zu prüfen, wie die digitale Beantragung der Plakette zur Kennzeichnung der
Schadstoffklasse Bestandteil der internetbasierten Kfz-Zulassung (i-Kfz) werden kann. Für
Fahrzeuge mit vorläufiger i-Kfz-Zulassung solle eine Ausnahmeregelung zum Befahren von
Umweltzonen zu erarbeitet werden. 

Geprüft werden solle ferner, inwiefern Biomethan eine Rolle im Rahmen des REPowerEU-Plans
spielen kann. Im Rahmen der Umsetzung der RED-III-Richtlinie für die Industrie solle zudem der
Einbezug von zwei Terawattstunden biogenen Wasserstoffs geprüft und umgesetzt werden. Auf EU-
Ebene solle sich die Regierung schließlich bei der Novellierung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
für die Anrechenbarkeit von biogenem Wasserstoff auf die europäischen Ziele einsetzen.
(hau/23.04.2026)
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